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Absender*in: 

Name, Vorname / Firma Straße, PLZ, Wohnort 

Tel-Nr.: Fax-Nr.: E-Mail: 

Empfänger*in: 

Stadt Hildesheim 

FB Bauaufsicht, Umwelt 
und Klimaschutz 

Markt 3 
31134 Hildesheim 

Fax-Nr.: 

05121 – 301 3180 

E-Mail: 

bauaufsicht@stadt-hildesheim.de  

Anzeige zur Gebrauchsabnahme für fliegende Bauten gemäß § 75 NBauO 
(Die Aufstellung eines genehmigungspflichtigen fliegenden Baues ist mindestens 14 Tage vorher der Bauaufsicht anzuzeigen.) 

 
 Liegt der Bauaufsichtsbehörde keine Kopie des Prüfbuches vor, so ist das Originalprüfbuch zwingend mind. 2 Tage vor der Ge-

brauchsabnahme vorzulegen. 
 

 Der Antrag ist gem. § 75 NBauO vom Aufsteller des fliegenden Baus zu stellen. 
 

 Die Anwesenheit des Aufstellers und des Veranstalters bei der Gebrauchsabnahme ist zwingend erforderlich. Sind die Abnahmevo-
raussetzungen nicht gegeben, kann die Nutzung des fliegenden Baus untersagt werden.  

 

Art des Fliegenden Baues:  Zelt (Größe/Abmessung): _______________________________________________________  

  Bühne (Podesthöhe/Gesamthöhe/Szenenfläche): ______________________  

  Tribüne: _______________________________________________________  

  Karussell (Bezeichnung/Name): ____________________________________  

   _____________________________________________________________  

Zweck der Errichtung:  _________________________________________________________________________  

(Veranstaltungsname) 

Aufstellort: ___________________________________________________________________________________  

(Straße/ Platz, Hausnummer, ggf. Flur- / Flurstücksnummer, Gemarkung) 

Antragsteller*in: 

Name, Vorname / Firma Straße, PLZ, Wohnort / Sitz 

Tel-/Mobilfunk-Nr. Fax-Nr. E-Mail 

Rechnungsempfänger*in:    Absender*in   Antragsteller*in 

Veranstaltung: 

Art der Veranstaltung 

Veranstaltung von bis Aufbaubeginn am 

Zeitpunkt der Fertigstellung: 

gewünschtes Abnahmedatum gewünschte Abnahmeuhrzeit 

Ansprechpartner vor Ort: 

Name, Vorname 

 
 
  

Mobilfunk-Nr. 
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Prüfbuch / TÜV-Abnahme: 

Nummer des Prüfbuches gültig bis 

Ist die Abnahme durch einen Sachverständigen (TÜV) erforderlich?  ja  nein 

Anlagen: 

  Kopie über die Gültigkeit der Ausführungsgenehmigung 

  Kopie des Prüfbuches einschließlich aller Anlagen 

  Lageplan im (Maßstab 1 : 500) mit Darstellung der Grundrisse 

  Bauzeichnungen mit Darstellung der Rettungsweglängen 

  Bestuhlungsplan (Maßstab 1 : 100 bzw. 1 : 200) 

 

Mir ist bekannt, dass personenbezogene Daten aus diesem Antrag und den vorgelegten Unterlagen in Dateien der Bauaufsicht gespeichert werden.  
 
Ich verpflichte mich, die aufgrund dieser Anzeige anfallenden Kosten (Gebühren & Auslagen) zu übernehmen. 

 

Datum: Unterschrift Antragsteller*in: 

 
 

 
 
 

Hinweise: 
 

 Das beigefügte Merkblatt über das Anzeigeverfahren für fliegende Bauten nach § 75 NBauO ist zu beachten.  

 Die Gebrauchsabnahme ist kostenpflichtig. Kostenschuldner ist in der Regel der Antragsteller. 

 Der Termin zur Gebrauchsabnahme ist möglichst frühzeitig mit der zuständigen Behörde abzuklären. 

 Die Gebrauchsabnahme kann unter Auflagen erfolgen. Weitere Sachverständige (z.B. Brandschutz) können hin-
zugezogen werden. 

 Im Einzelfall - bei größeren Vorhaben - können Bestuhlungspläne erforderlich sein. Bitte klären Sie das Erfor-
dernis vorher ab. 

 Nach Ablauf der beantragten Aufstellzeit ist der fliegende Bau wieder abzubauen. Bei einer Aufstellung für eine 
Zeit von mehr als 6 Monaten kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. 

 
Datenschutz: 
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden auf diesem Formular personenbezogene Daten erhoben. Diese Erhebung 
erfolgt auf Grundlage der o.g. gesetzlichen Bestimmungen. Die dazu datenschutzrechtlich vorgeschriebene Informa-
tion gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie auf der Internetseite der Stadt Hildesheim 

www.hildesheim.de (Rathaus  Bürgerservice  Aufgaben von A-Z  unter der Aufgabe „Bauaufsicht“) oder erhal-
ten Sie bei der Bauaufsicht. 

 
********************************************************************************************************************** 
 

Wird von der Bauaufsicht ausgefüllt 

Gebrauchsabnahme durchgeführt am:_____________________ Gebühr nach Anlage 1 BauGO:_______________ 

  Die erfolgte Gebrauchsabnahme wurde im Prüfbuch eingetragen und freigeben. 

  Die Benutzung des fliegenden Baues wurde untersagt. 

 


